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4 VORWORT 

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

es kommt nicht darauf an, wie alt man 
ist, sondern wie man alt ist. Wer ras-
tet, der rostet. Gesund und fi t bleiben 
bis ins hohe Alter. Einen alten Baum 
verpfl anzt man nicht. Das sind be-
kannte Redewendungen, die den 
Kern der Seniorenpolitik gut treffen. 
Die Zahl der Lebensjahre sagt heute 
noch lange nichts darüber aus, wie ein 
Mensch sein Alter tatsächlich empfi n-
det. Die Gruppe der Seniorinnen und 
Senioren wandelt sich enorm. Sie 
wird nicht nur größer, sondern vor al-
lem immer heterogener, vielfältiger. 
Und damit verändern sich auch die 
Interessen und Bedürfnisse älterer 
Menschen.

Immer mehr Seniorinnen und Senio-
ren sind auch noch im hohen Alter ge-
sund und aktiv. Sie reisen, kümmern 
sich liebevoll um ihre Enkel und Ur-
enkel, engagieren sich ehrenamtlich 
in Vereinen, Initiativen oder Senio-
renbeiräten. Sie bringen sich mit ihrer 
Lebenserfahrung ein, wollen mitreden 
und gestalten.

Gleichzeitig steigt mit dem demografi -
schen Wandel aber auch die Zahl der 
Menschen, die Hilfe benötigen. Die 
sich einsam fühlen. Die den sozialen 

Kontakt verlieren, weil sie kaum noch 
die Wohnung verlassen, da ihnen das 
Gehen schwer fällt. Menschen, die 
vor der wirklich bewegenden Frage 
stehen: Wie lange kann ich in meinen 
eigenen vier Wänden noch selbstän-
dig leben?

Unsere zunehmend älter werdende 
Gesellschaft stellt uns in vielen Berei-
chen vor große Herausforderungen. 
Gleichzeitig sehen wir viele Chancen, 
die der demografi sche Wandel allen 
Generationen bietet.

Die Landesregierung hat bereits früh 
begonnen, das „Alt werden im Land 
Brandenburg“ aktiv zu begleiten. Un-
ter diesem Titel wurden im Jahr 2007 
zum ersten Mal Leitlinien zur Senio-
renpolitik formuliert. Jetzt haben wir 
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die se „Seniorenpolitischen Leitlinien“ 
wei  ter  entwickelt. Das Ergebnis halten 
Sie mit dieser Broschüre in den Hän-
den.

Mir war besonders wichtig, dass an 
dieser ersten Fortschreibung Senio-
rin nen und Senioren aktiv beteiligt 
werden. Deshalb haben wir einen 
in tensiven Dialog initiiert. Im Auftrag 
des Sozialministeriums hat der För-
derverein Akademie 2. Lebenshälfte 
im Land Brandenburg e.V. mit wissen-
schaftlicher Unterstützung der Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde und der Fachhochschule 
Potsdam im Herbst 2016 eine Umfra-
ge durchgeführt. Über 250 Seniorin-
nen und Senioren wurden nach ihren 
Wün schen befragt und 16 weitere Ex-
pertinnen und Experten wurden inter-
viewt. Es folgte eine Dialogwerkstatt, 
bei der die Umfrageergebnisse aus-
gewertet und zentrale Forderungen 
formuliert wurden. Diese Ergebnisse 
bildeten die Grundlage für die Fort-
schreibung der „Seniorenpolitischen 
Leitlinien“.

Und noch eine zweite Sache liegt mir 
persönlich sehr am Herzen. Die ver-
schiedenen Generationen dürfen sich 
bei der Umsetzung ihrer Interessen 
nicht gegenseitig ausspielen. Sie ste-

hen nicht in Konkurrenz. Im Gegen-
teil! Egal ob jung oder alt, die Gene-
rationen profi tieren voneinander. Sie 
kön nen sich gegenseitig helfen und 
un terstützen. Von einer guten Senio-
renpolitik profi tieren alle - auch junge 
Familien mit kleinen Kindern sowie 
Berufstätige.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine interessante Lektüre und alles 
Gute!

Diana Golze
Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie
des Landes Brandenburg
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Einleitung1.

1.1. Auftrag

Im Januar 2007 hat die Landesre-
gierung den Beschluss „Alt werden 
im Land Brandenburg – Leitlinien zur 
Seniorenpolitik der Landesregierung“ 
gefasst. In neun Leitlinien hat sich die 
Landespolitik 2007 zu einer ressort-
übergreifenden Seniorenpolitik be-
kannt. Mit einem Seniorenpolitischen 
Maßnahmenpaket 2011 bis 2014 wur  -
den in den Ressorts der Landesre-
gierung Projekte entwickelt, die die 
prak tische Umsetzung der Leitlinien 
beförderten.
Unter der Überschrift „Fortschreiben. 
Verbessern. Fördern. Die Umsetzung 
neuer Leitlinien der Seniorenpolitik“ 
hat der Landtag im Dezember 2015 
die Landesregierung gebeten, die 
Se ni orenpolitischen Leitlinien fortzu-
schreiben und Sie erneut mit einem 
Paket konkret abrechenbarer Maß-
nahmen zu untersetzen.
Mit dem vorliegenden neuen Leitlini-
enkonzept und dem dazugehörigen 
Maßnahmenpaket löst die Landes-
regierung diesen Auftrag ein und er-
öffnet zugleich die von seniorenpoliti-
schen Akteuren im Land gewünschte 
Fortsetzung des Dialogprozesses zur 

weiteren Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für ein gutes Leben im 
Alter. 

1.2. Ausgangslage

Am 31. Dezember 2014 lebten im 
Land Brandenburg 567.000 Men-
schen, die älter als 65 Jahre waren; 
das entspricht einem Anteil an der 
Gesamtbevölkerung von 23%. Die 
Be völkerungsprog nose weist für 2040 
eine Zunahme der über 65-Jährigen 
auf 802.000 aus. Damit würde der 
Anteil der Älteren an der Gesamtbe-
völkerung auf 37% anwachsen.
Studien belegen, dass die Gruppe 
der Älteren nicht nur zahlenmäßig 
kontinuierlich wächst, sondern sich 
auch hinsichtlich ihrer Lebenslagen, 
Bedürfnisse und Interessen weiter 
ausdifferenziert. So wird im Deut-
schen Alterssurvey (DEAS), einer be-
deutenden Langzeitstudie über das 
Älterwerden in Deutschland, heraus-
gearbeitet, dass die Lebenssituati-
on und die Lebensumstände älterer 
Menschen sehr vielfältig sind1. Es 
gibt beispielsweise Unterschiede im 
Blick auf die gesundheitliche Kons-
titution, bezüglich der Familien- und 
Haushaltsstrukturen, bei der Einkom-
menssituation, dem Bildungsniveau 
und bei den individuellen Aktivitäten 

1  Katharina Mahne, Julia Katharina Wolff, Julia Simonson, Clemens 

Tesch-Römer: „Altern im Wandel“ Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssur-

vey (DEAS), Wiesbaden 2016
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bzw. dem ehrenamtlichen Engage-
ment von Seniorinnen und Senio-
ren. Entsprechend vielfältig sind die 
Lebensstile und Ansprüche der über 
65-Jährigen. In diesem Zusammen-
hang wird jedoch auch unterstrichen, 
dass Ungleichheiten im Alter, die mit 
Benachteiligungen oder Bevorzugun-
gen verbunden sein können, nicht 
erst mit dem Eintritt in die zweite Le-
benshälfte entstehen, sondern bereits 
deutlich früher angelegt werden. Die 
wachsende Diversität der alternden 
Bevölkerung wird auch im Siebten Al-
tenbericht der Bundesregierung2 the-
matisiert. Als aktuelle Gründe werden 
diesbezüglich mit herangezogen: das 
Altwerden der Generation der 1968er 
mit neuen Lebensläufen und ver-
ändertem Verständnis zur Rolle der 
Frauen sowie der ersten Gruppe von 
offen gleichgeschlechtlich liebenden 
Frauen und Männern, die zunehmend 
ins Rentenalter kommenden Gruppen 
von Migrantinnen und Migranten bzw. 
Spätaussiedlerinnen und Spätaus-
siedlern sowie das Erreichen eines 
hohen Alters der ersten Generation 
von Menschen mit Behinderungen, 
die nach 1945 geboren wurde. Vor 

diesem Hintergrund muss sich Se-
niorenpolitik auch mit der Frage aus-
einandersetzten, was getan werden 
kann, um einer Entstehung bzw. Ver-
festigung sozialer Ungleichheiten im 
Alter entgegenzuwirken.

1.3. Herausforderungen 
an die Seniorenpolitik

Unter dem Eindruck der Heterogeni-
tät der heutigen älteren Generation 
hat sich die Seniorenpolitik zu einem 
komplexen Aufgabenfeld entwickelt. 
Hiervon betroffen sind in erster Linie 
die Kommunen, da sie unmittelbar mit 
allen Fragen des täglichen Lebens äl-
terer Menschen konfrontiert sind. Der 
im Auftrag der Bundesregierung er-
stellte Siebte Altenbericht belegt ein-
drucksvoll die große Bedeutung der 
kommunalen Politik und der örtlichen 
Gemeinschaften für die Sicherstel-
lung von Teilhabe und selbständiger 
Lebensführung älterer Menschen. In 
den dazu von den Berichterstattern 
erarbeiteten Anregungen und Emp-
fehlungen wird jedoch auch aner-
kannt, dass die Handlungsmöglich-
keiten von Kommunen aufgrund ihrer 
fi nanziellen Situation begrenzt sind. 
Förderprojekte der Landesministerien 
sowie Modellprogramme des Bundes 
tragen dazu bei, die örtlichen Struk-

2  Siebter Altenbericht. Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – 

Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“, BT-Drs. 

18/10210 vom 02.11.2016)
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turen zugunsten älterer Menschen zu 
stärken. 
Auch die Brandenburgische Landes-
regierung sieht in der kommuna-
len Daseinsvorsorge die wichtigste 
Handlungsebene für die Gestaltung 
des Lebensalltags älterer Menschen 
und anerkennt ausdrücklich das se-
niorenpolitische Engagement von 
Stä dten und Gemeinden. In kommu-
naler Regie sowie in Trägerschaft von 
örtlichen Vereinen, Initiativen und der 
freien Wohlfahrtspfl ege sind vielfälti-
ge Einrichtungen, Anlaufstellen und 
Netzwerke zur Aktivierung, Beteili-
gung, Beratung und Unterstützung 
älterer Bürgerinnen und Bürger in 
Brandenburg entstanden.
Die Seniorenpolitik des Landes zielt 
darauf, den lebensälteren Menschen 
ein selbstbestimmtes und eigenstän-
diges Leben zu ermöglichen und ihre 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu fördern. Das Land will Impulse zur 
Verbesserung der Lebensqualität von 
Seniorinnen und Senioren geben und 
die Entwicklung von Angeboten und 
Hilfen für die ältere Bevölkerung un-
terstützen. 
Seniorenpolitik berührt unterschiedli-
che gesellschaftspolitische Themen-
bereiche. Ältere Menschen befi nden  
sich in spezifi schen Lebenssituatio-
nen und sozialen Rollen – als Fami-

lienmitglieder, als Menschen mit ei-
ner Behinderung, als Menschen mit 
Migrationshintergrund, als Personen 
mit bestimmter geschlechtlicher Iden-
tität oder sexueller Orientierung usw. 
Folglich betreffen auch andere fach-
politische Programme und Maßnah-
menpakete der Landesregierung die 
ältere Generation, wie die folgenden 
Bespiele zeigen:
- Im Rahmen des „Familien- und Kin-

derpolitischen Programms“3 wird 
un ter anderem das Netzwerk „Loka-
le Bündnisse für Familie“ gefördert, 
in dem sich auch Seniorinnen und 
Se nioren engagieren; insbesondere 
die Förderung der Landesarbeitsge-
mein schaft Mehrgenerationenhäu-
ser hat einen starken Bezug zum 
ge sellschaftlichen Engagement Älte-
rer, da sich die Mehrgenerationen-
häuser zu lokalen Kontakt- und 
An laufstellen entwickelt haben, in 
de nen Menschen jeden Alters aktiv 
und kre ativ sein können. 

- Im „Behindertenpolitischen Maßnah-
menpaket der Landeregierung 2.0“ 
wird die Förderung der Teilhabe von 
älteren Menschen mit Behinderun-
gen als ein Schwerpunkt beschrie-
ben, wobei aufgrund der Tatsache, 
dass ein Viertel der Menschen mit 
Behinderungen zugleich pfl egebe-
dürftig ist, auch eine Verschränkung 
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zu den Projekten der Pfl egeoffensi-
ve des Landes vorgenommen wird.4 

- Im „Landesintegrationskonzept“ wird 
deutlich gemacht, dass Ressourcen 
und Bedürfnisse im Alter auch von 
dem jeweiligen kulturellen Hinter-
grund abhängig sind. Insbesonde-
re in der besonders verletzlichen 
Situation einer Angewiesenheit auf 
Pfl ege sind Menschen auf eine Un-
terstützung angewiesen, die hierum 
weiß und es fachlich berücksich-
tigt.5

- Das „Gleichstellungspolitische Rah-
menprogramm für das Land Bran-
denburg 2015 - 2019“ enthält das 
Ziel „Aktiv und gesund leben! – Ge-
schlechtergerechtigkeit in Gesund-
heit, Sport und Pfl ege.“6 Auch in 
diesem Programm fi nden sich Quer-
verbindungen zu Maßnahmen im 
Bereich der pfl egerischen Versor-
gung, die ein wichtiges Handlungs-
feld der Politik für ältere Menschen 
darstellt.

- In den Beteiligungsprozess zur Er-
stellung eines „Aktionsplans für Ak-
zeptanz von geschlechtlicher und 
sexueller Vielfalt, für Selbstbestim-

mung und gegen Homo- und Trans-
phobie“7 in Brandenburg können 
sich Menschen jeden Alters einbrin-
gen, so dass auch die Lebenslagen 
und Bedürfnisse von älteren Perso-
nen mit spezifi scher geschlechtli-
cher Identität oder sexueller Orien-
tierung Berücksichtigung fi nden.

- Brandenburg ist als Flächenland 
stark von ländlichen Räumen ge-
prägt. Auf Grundlage des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes 
(ELER) gewährt das Land Branden-
burg nach der „Richtlinie des Minis-
teriums für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft über die 
Gewährung von Zuwendungen für 
die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung im Rahmen von LEADER“ 
Zuwendungen zur Förderung von 
Vorhaben zur nachhaltigen Siche-
rung und Entwicklung der ländlichen 
Räume als Lebens-, Arbeits-, Erho-
lungs- und Naturraum. Vorhaben, 
die im Rahmen von LEADER un-
terstützt werden können, sind unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse 
des demografi schen Wandels u.a. 

3 Die Kabinettbefassung ist am 27.06.2017 vorgesehen

4 Behindertenpolitisches Maßnahmenpaket der Landeregierung 2.0, LT-Drs. 6/5736 2.0“, S.55 und 69 f.

5 Zuwanderung und Integration als Chance für Brandenburg, LT-Drs. 5/8736

6 Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm für das Land Brandenburg 2015 - 2019, LT-Ds. 6/5087

7 Aktionsplan für Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, für Selbstbestimmung und gegen Homo- und Transphobie, LT-Drs. 6/4295(ND)-B

1.
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auf die Verbesserung bzw. Siche-
rung der Lebensperspektiven aller 
in den ländlichen Gebieten des Lan-
des Brandenburg lebenden Alters-
gruppen ausgerichtet. Aus Sicht der 
Landesregierung bildet das Zusam-
menwirken aller an der Beförderung 
der Seniorenpolitik Interessierten 
ei ne wichtige Voraussetzung für die 
Un terstützung der Vorhaben in den 
Re gionen.

Die Seniorenpolitischen Leitlinien und 
das vorliegende Seniorenpolitische 
Maßnahmenpaket decken demnach 
nicht alle Bereiche ab, in denen das 
Land den Lebenslagen und Interes-
sen der älteren Generation Rechnung 
trägt. Sie markieren die thematischen 
Schwerpunkte, mit denen sich die Se-
niorenpolitik des Landes befasst und 
in den kommenden Jahren auseinan- 
dersetzen wird. 
Dabei spielt die Beteiligung von Seni-
orinnen und Senioren auch auf Lan-
desebene eine wichtige Rolle, denn 
die nachberufl iche Lebensphase wird 
von vielen älteren Menschen nicht 
mehr als „Ruhestand“, sondern als 
Chance gesehen, für sich selbst und 
für andere aktiv zu sein. Seniorinnen 
und Senioren artikulieren ihre Inter-
essen in Stadtverordnetenversamm-
lungen und Gemeindevertretungen, 
in Seniorenräten, Vereinen und Initia-

tiven. Als herausragende Akteurinnen 
und Akteure in vielen Bereichen des 
bürgerschaftlichen Engagements8 
set   zen sie sich für öffentliche Belan-
ge ein und erwarten Mitsprache und 
Be tei li gung bei der Gestaltung des 
Ge mein  we sens.

1.4. Der SeniorenDIALOG

Für die Fortschreibung der Senio-
renpolitischen Leitlinien des Landes 
Brandenburg und die Entwicklung 
ei nes neuen Seniorenpolitischen 
Maß nah men pa ketes hat das MASGF 
im April 2016 einen Aufruf zu Einrei-
chung von Konzepten für einen parti-
zi pativen Dialogprozess gestartet. 
Im Ergebnis des Aufrufs wurde das 
Projekt des Fördervereins Akademie 
2. Lebenshälfte e.V. unter der Über-
schrift „SeniorenDIALOG: Vielfalt des 
Alters – Herausforderung und Chan-
ce für Brandenburg“ gefördert und 
durchgeführt. Entsprechend des För-
deraufrufs des MASGF hat sich die 
Akademie 2. Lebenshälfte mit dem 
SeniorenDIALOG zum Ziel ge setzt, 
unter Einbeziehung landes- und 

8  Laut Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey 2014 sind 32,1 

Prozent der bürgerschaftlich Engagierten in Brandenburg über 65 Jahre 

alt (Deutsches Zentrum für Altersfragen, Länderbericht, September 

2016). 
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bundesweiter Untersuchungen und 
Materialien Erkenntnisse über The-
men, Erwartungen und Potentiale 
der Seniorinnen und Senioren in ihrer 
ak tu ellen Vielfalt zu gewinnen, aber 
auch Stimmungen unter den Älteren 
einzufangen. Das Projekt wurde von 
der Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde und der Fach-
hochschule Potsdam wissenschaft-
lich unterstützt.

Der Seniorenrat des Landes Branden-
burg wurde als verlässlicher Partner 
aktiv in diesen Dialog einbezogen.

Um einen möglichst breit angelegten 
Partizipationsprozess in Gang zu set-
zen, wurden zwei Untersuchungen 
ge startet:

1. Die Durchführung einer Befragung 
mit 256 Seniorinnen und Senioren 
auf der Basis eines Fragebogens an 
drei verschiedenen Orten des Landes 
Bran denburg
- Bernau bei Berlin (Berliner Umland)
- Frankfurt (Oder)(städtischer Raum)
- Templin (weiterer Metropolenraum)

2. Die Durchführung von 16 leitfaden-
gestützten Experteninterviews mit 
Ver  treterinnen und Vertretern von Se-
niorenbeiräten und Verbänden, von 

Kom munen und Politik in drei ver-
schiedenen Regionen
- Ketzin (Berliner Umland)
- Brandenburg an der Havel 
  (städtischer Raum)
- Landkreis Prignitz 
  (weiterer Metropolenraum)

Die Ergebnisse der beiden Untersu-
chungen wurden im Februar 2017 in 
einer Dialogwerkstatt vorgestellt, dis-
kutiert und weiterentwickelt.
Die Schlussfolgerungen aus dem Se-
niorendialog bilden die Grundlage für 
die Fortschreibung der Seniorenpo-
litischen Leitlinien der Landesregie-
rung. Von Seniorinnen und Senioren 
wurden Themen benannt und Ziel-
vorstellungen formuliert, die aus ih-
rer Sicht als besonders  wichtig für 
die Erhaltung und Förderung von 
Selbständigkeit und Teilhabe älte-
rer Bürgerinnen und Bürger erachtet 
werden. Die Leitlinien konzentrieren 
sich auf Schlüsselbereiche und sollen 
Orientierungsmaßstäbe für die Lan-
despolitik, aber auch Impulsgeber für 
Kommunen sein. 

1.
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DIE SENIORENPOLITISCHEN LEITLINIEN DER LANDESREGIERUNG

Die Seniorenpolitischen Leitlinien 
der Landesregierung

Präambel - Seniorenpolitik als 
Politik des aktiven Alterns

Die Seniorenpolitik des Landes be-
rücksichtigt die Vielfalt des Alters und 
basiert auf einem differenzierten Al-
tersbild. Die Seniorenpolitik setzt an 
der Phase des Übergangs von der 
Erwerbstätigkeit in den Ruhestand an 
und ist damit nicht an ein konkretes 
Alter gebunden. Sie nutzt die Poten-
ziale der Älteren und berücksichtigt 
die besonderen Probleme und Hilfe-
bedarfe. Die Seniorenpolitik beachtet 
die vielfältigen Ausprägungen des 
Alters und des Alterns. Sie ist eine 
Querschnittsaufgabe der Landesre-
gierung.

Leitlinie 1: Wohnen und Leben im 
Quartier gestalten

Die Landesregierung setzt sich dafür 
ein, dass dem Wohnen im Alter und 
dem Leben im Quartier mehr Bedeu-
tung beigemessen wird. Wohnen ist 
ein Grundbedürfnis des Menschen. 
Mit dem Eintritt in den Ruhestand ge-
winnt die Wohnung als Lebensmittel-
punkt eine größere Bedeutung. Ältere 
verbringen mit zunehmendem Alter 
mehr Zeit in ihrer Wohnung. Daher 
hängt die allgemeine Lebenszufrie-

denheit im Alter auch stark von der 
Zufriedenheit mit der Wohnsituation 
ab. Selbständiges Wohnen auch im 
Alter stärkt die sozialen Netzwerke in 
der Nachbarschaft, fördert die gegen-
seitige Unterstützung zwischen Jung 
und Alt und das Recht auf ein selbst-
bestimmtes Altern in Würde. Deutlich 
wird dies durch die wachsende Nach-
frage nach seniorengerechten Woh-
nungen bzw. nach seniorengerech-
tem Umbau von Wohnungen. Eine 
Tendenz hin zu alternativen Wohnfor-
men wie Mehrgenerationenwohnen 
oder Wohnen in einer Senioren-WG 
ist zu beobachten, beschränkt sich 
aber vergleichsweise auf wenige In-
teressierte. Ganz überwiegend leben 
Seniorinnen und Senioren zur Miete, 
nur etwa ein Drittel besitzt eine eige-
ne Wohnung oder ein eigenes Haus. 
Deshalb bewegt die Seniorinnen und 
Senioren besonders die Sorge um die 
Bezahlbarkeit ihrer Miete.

Ein Bedürfnis der Seniorinnen und 
Senioren ist es, solange wie möglich 
in ihrem gewohnten Umfeld zu leben 
und sich ihre Selbständigkeit zu erhal-
ten. Ältere Menschen wünschen sich 
ein altersgerechtes Wohnumfeld mit 
einer Infrastruktur, die Versorgung, 
Sicherheit, Teilhabe am sozialen Le-
ben und soziale Kontakte garantiert. 
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2.

Nachweislich sind soziale Kontakte 
wie auch körperliche und geistige Ak-
tivitäten relevante Faktoren, um dem 
Entstehen bzw. Fortschreiten von 
Pfl egebedürftigkeit entgegenzuwir-
ken. Deshalb bedarf es dort, wo die 
Men schen wohnen – in Städten und 
Dörfern – verstärkter Ak tivitäten bei 
der Gestaltung von alternsgerech-
ten Lebensräumen. Die seit Oktober 
2015 bestehende Fachstelle Altern 
und Pfl ege im Quartier im Land Bran-
denburg (FAPIQ) unterstützt ver-
schiedenste Akteure in Städten und 
Gemeinden beim Auf- und Aus bau 
alternsgerechter Strukturen. Sie ist 
Bestandteil der Brandenburger Pfl e-
geoffensive und wird vom Land Bran-
denburg und den Verbänden der Pfl e-
gekassen gefördert. 
Im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Wohnqualität steht für ältere Men-
schen der Sicherheitsaspekt. Bran-
denburgs Polizei wird auch weiterhin 
mit wirkungsorientierter Präventions-
arbeit dafür sorgen, Verkehrsunfälle 
und Kriminalität zu verhüten und so-
mit mehr Sicherheit für das Wohnum-
feld – nicht nur – älterer Menschen zu 
gewährleisten. Sicherheit ist jedoch 
keineswegs ausschließlich Aufgabe 
staatlicher Akteure, es gibt auch die 
Möglichkeit, aktiv einer Opferwer-
dung vorzubeugen und sich für mehr 

Sicherheit in seiner Nachbarschaft zu 
engagieren. So ist z.B. eine Bürger-
beteiligung im Rahmen „Kommunaler 
Kriminalprävention“ möglich und aus-
drücklich erwünscht.

Leitlinie 2: Mobilität gewährleisten

Die Landesregierung betrachtet Mobi-
lität als eine Grundvoraussetzung für 
die gesellschaftliche Teilhabe Älterer. 
Mobilität ermöglicht Selbstbestimmt-
heit, soziale Kontakte und prägt die 
Lebensqualität. Seniorinnen und Se-
nioren sind heute mobiler denn je. 
Das am häufi gsten eingesetzte Ver-
kehrsmittel ist das Auto. Es verleiht 
den Fahrerinnen und Fahrern ein 
Gefühl der Unabhängigkeit und bringt 
Entlastung beim Transport schwerer 
Dinge. Insbesondere im ländlichen 
Raum bietet das Fahrrad bei kürze-
ren Strecken eine Alternative zum 
Auto, in der Stadt sind es auch die öf-
fentlichen Verkehrsmittel. Die öffentli-
chen Verkehrsmittel empfi nden viele 
Seniorinnen und Senioren als wenig 
benutzerfreundlich. Neue Verkehrs-
angebote sind den älteren Menschen 
oft nicht bekannt. 
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Leitlinie 3: Gesundheits-
versorgung und Pfl ege sichern

Die Landesregierung stärkt die ge-
sundheitliche Prävention bei älteren 
Menschen und verfolgt das Ziel, auch 
im ländlichen Raum eine angemes-
sene medizinische Versorgung zu 
ge  währleisten. Die Sorge um die Ge-
sundheit hat bei den Seniorinnen und 
Senioren einen hohen Stellenwert. 
Denn gesundheitliche Beeinträchti-
gungen nehmen erfahrungsgemäß 
mit dem Alter zu. Insbesondere die 
wachsende Gruppe der Hochaltrigen 
stellt neue Anforderungen an die me-
dizinische Versorgung. 
Ebenfalls mit zunehmendem Alter 
wächst das Risiko, pfl egebedürftig zu 
werden. Waren in 2015 rund 111.000 
Men schen in Brandenburg pfl egebe-
dürftig, so ist nach vorliegender Pro-
jektion der Entwicklung unter Status-
Quo-Bedingungen in der Pfl ege und 
unter Berücksichtigung der Bevölke-
rungsprognose eine Zunahme auf an-
nähernd 174.000 Personen im Jahr 
2040 zu erwarten – bei gleichzeitiger 
Verringerung des verfügbaren Poten-
zials an Pfl egekräften und pfl egenden 
Angehörigen. Um den Folgen dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken und 
zur Sicherung der pfl egerischen Ver-
sorgung hat 2015 die Landesregie-

rung eine Pfl egeoffensive auf den 
Weg gebracht. Es geht dabei strate-
gisch um Pfl egeprävention. Schwer-
punkte der Pfl egeoffensive bilden Ak-
tivitäten zur verbesserten Beratung 
und Unterstützung pfl egender Ange-
höriger, der Ausbau intelligenter so-
zialräumlicher Pfl egestrukturen sowie 
die Fachkräftesicherung in der Pfl ege. 
Hierfür werden jährlich eine Million 
Euro eingesetzt. Einsamkeit und In-
aktivität sind relevante Risikofaktoren 
für einen vorzeitigen Eintritt von Pfl e-
gebedürftigkeit. Eine gute Senioren-
politik ist deshalb präventive Pfl ege-
politik. Aber auch wenn Pfl ege nicht 
zu vermeiden ist, wird diese künftig 
nur zu bewältigen sein, wenn profes-
sionelle Unterstützung und familiäres, 
nachbarschaftliches und frei williges 
Engagement ineinandergrei fen. Auch 
vor diesem Hintergrund gewinnt die 
Wertschätzung und Nutzung der Po-
tenziale und Ressourcen älterer Men-
schen an Bedeutung.

Leitlinie 4: Lebenslanges Lernen 
für die ältere Generation gestalten 
– Digitalisierung der Lebenswelt

Die Landesregierung setzt sich da-
für ein, dass Bildungsangebote auch 
für ältere Menschen zugänglich sind. 
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Das Prinzip und das Erfordernis des 
lebenslangen Lernens erfassen ei-
nen immer größeren Teil der älteren 
Bevölkerung. Dabei spielen Fragen 
zur Nutzung und Bedienung neuer 
digitaler Medien eine zentrale Rolle. 
Engagierte Seniorenpolitik schafft 
Vor  aus set z ungen für die Teilhabe 
al ler Se ni orinnen und Se ni oren an 
den viel seitigen Möglichkeiten des 
ge sell schaftlichen Lebens, das auch 
zu neh mend durch Digitalisierung ge-
prägt sein wird.
Die Digitalisierung verändert unsere 
ganze Gesellschaft und beeinfl usst 
alle Lebensbereiche. Dabei ist sie 
Chance und Herausforderung zu-
gleich. Sie verändert die Kommunika-
tion und Informationsgewinnung in 
einem Maße und einer Geschwin-
digkeit, die eine permanente Ausein-
andersetzung insbesondere mit digi-
talen Medien erfordert. Seniorinnen 
und Senioren haben ein nach Alters-
gruppen stark differenziertes digita-
les Nutzungsverhalten in Bezug auf 
Akzeptanz, Nutzungsgrad, Wissen 
und Gerätevielfalt. Vielseitige Ange-
bote von kulturellen und bildungsge-
prägten Veranstaltungen ermöglichen 
Seniorinnen und Senioren die aktive 
Teilhabe am lebenslangen Lernen. 
Auf diese Weise können sie sich ak-
tuelles Wissen auf hohem Niveau an-

eignen, ihre Lernpotenzial ausschöp-
fen und persönlichen Fähigkeiten 
weiterentwickeln sowie das Exper-
tenwissen älterer Menschen mit in die 
Lehrveranstaltungen einbringen.

Leitlinie 5: Engagement ermögli-
chen und gesellschaftliche Teilha-
be fördern 

Der Anteil der Menschen über 65 Jah-
re macht bereits heute rund ein Vier-
tel der Brandenburger Bevölkerung 
aus. Ihr Anteil an der Bevölkerung 
steigt weiter, und es sind nicht weni-
ge darunter, die mit ihrer Kraft, ihrer 
Erfahrung, ihrem Engagement die 
Interessen der Seniorinnen und Se-
nioren wirkungsvoll vertreten können. 
Ein großer Teil von ihnen hat im Be-
rufsleben die Geschicke des Landes 
Brandenburg mitgestaltet. Mit zuneh-
mendem Alter gewinnt das Bedürfnis 
an Bedeutung, eigene Kompetenzen 
im Sinne anderer zu nutzen, Erfah-
rungen und Wissen weiterzugeben. 
Ältere Menschen engagieren sich in 
unterschiedlicher Art und Weise. Vie-
le Initiativen oder Projekte entwickeln 
sich aus persönlichem Engagement. 
Selbstbestimmung und Selbstverant-
wortung sind Anker eines aktiven Al-
terns. Die Landesregierung sieht es 
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deshalb als wichtige Aufgabe der Se-
niorenpolitik an, allen Bereitwilligen 
die Chance zur Teilhabe zu geben – 
unabhängig von Einkommen, Bildung 
oder sozialer Stellung. Um soziale 
Isolation zu vermeiden, spielen Senio-
rentreffs und Begegnungsstätten eine 
wichtige Rolle.  Seniorenbeiräte sind 
dabei als Interessenvertretungen das 
Bindeglied zwischen Politik bzw. Ver-
waltung und den älteren Menschen. 
Zeitgemäße Seniorenpolitik muss die 
Vielfalt beachten und Benachteiligung 
entgegenwirken.
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Das Seniorenpolitisches 
Maßnahmenpaket 3.

3.1. Vorschläge der Seniorinnen 
und Senioren sowie der Experten
 Im Rahmen des Seniorendialogs ist 
durch die Seniorenbefragung und die 
Experteninterviews eine Vielzahl von 
Vorschlägen und von Wünschen der 
Seniorinnen und Senioren artikuliert 
worden. Aufgabe der Ressorts der 
Landesregierung war es zu fi ltern, 
wo die eigene Zuständigkeit liegt 
und wel che Vorschläge realistisch im 
Rah men der Verfügbarkeit von ent-
sprechenden, im Haushaltsplan ver-
anschlagten Haushaltsmitteln umge-
setzt werden können.
Das Seniorenpolitische Maßnahmen-
paket beinhaltet ausschließlich Maß-
nahmen und Projekte, die von den 
einzelnen Ressorts der Landesregie-
rung fi nanziell gefördert werden oder 
bei denen das Land eine maßgebli-
che Koordinierungs- und/oder Mode-
rationsrolle einnimmt.

3.2.  Seniorenpolitische Maß-
nahmen der Ressorts der Landes-
regierung

3.2.1. Maßnahmen im Bereich 
Wohnen und Wohnumfeld
Soziale Wohnraumförderung 
(1.1. der Maßnahmentabelle)
Bei der sozialen Wohnraumförderung 
konzentriert sich die Förderung auf die 

wohnungswirtschaftliche und städte-
bauliche Entwicklung der Städte und 
Gemeinden mit dem Schwerpunkt der 
Schaffung von generationsgerechtem 
und weitgehend barrierefreiem Wohn-
raum für junge Familien, Senioren 
und Seniorinnen. Von 2016 bis 2019 
stehen jährlich ca. 100 Millionen Euro 
von Bund und Land zur Verfügung. 

Stadt-Umland-Wettbewerb 
(1.2. der Maßnahmentabelle)
Mit dem vom Land Brandenburg aus-
gelobten Stadt-Umland-Wettbewerb 
sol  len Kooperationen aus Städten 
und deren Umland gefördert werden, 
die Strategien zur Stärkung der Städ-
te und des ländlichen Raums in zu-
kunftsweisenden Themen wie Siche-
rung der Daseinsvorsorge, Mobilität, 
erneuerbare Energien und Förderung 
lokaler Unternehmen unterstützen.
Nach der Auswahl von 16 Strategien 
im Stadt-Umland-Wettbewerb kön-
nen die Kooperationen aus Städten 
und deren Umland jetzt Maßnahmen 
und Projekte umsetzen. Unterstützt 
werden können Investitionen, die zur 
Stärkung der Städte und des länd-
lichen Raums in den zukunftswei-
senden Themen Sicherung der Da-
seinsvorsorge, Mobilität, erneuerbare 
Energien, Umwelt und Förderung lo-
kaler Unternehmen beitragen. Aus 
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den EU-Fonds ELER, ESF und EFRE 
werden von 2015 bis 2020 insgesamt 
213 Millionen Euro bereitgestellt.

Aktionstag Wohnen im Alter 
(1.3. der Maßnahmentabelle) 
Das MASGF fördert den Aktionstag 
Wohnen im Alter, der von der Akade-
mie 2. Lebenshälfte jährlich seit 2013 
zu einem Schwerpunktthema durchge-
führt wird und auch künftig stattfi nden 
soll. Der Aktionstag ist eine wichtige 
Form der Information und des Dialogs 
zwischen aktiven Älteren, insbeson-
dere aus den Seniorenbeiräten, und 
den Akteurinnen und Akteuren aus 
den Wohnungsgesellschaften, Kom-
munen, Pfl egeunternehmen, Dienst-
leistern. Es geht dabei thematisch um 
Wohnungsanpassung, Techniknutzung 
und Wohnumfeldgestaltung. Auf der 
Basis einer vorhandenen Expertise 
werden gelungene Beispiele darge-
stellt, aber auch Problemfelder dis-
kutiert und Anforderungen aus der 
Sicht der Älteren erarbeitet. Seit 2016 
wird der Aktionstag in Kooperation mit 
der Fachstelle „Altern und Pfl ege im 
Quartier“ (FAPiQ) durchgeführt. Seit 
2017 erfolgt eine Vernetzung mit dem 
2016 vom Seniorenrat des Landes 
Brandenburg und von der FAPiQ or-
ganisierten Runden Tisch Wohnen im 
Alter.

Schutz vor Kriminalität und Verkehrs-
unfällen: Unterstützung von örtlichen 
Projekten und Veranstaltungen durch 
Aufklärung und Sensibilisierung 
mittels Informationsweitergabe zur 
Verkehrsunfall- und Kriminalitätslage 
und zu seniorenspezifi schen Präven-
tionsangeboten 
(1.4. der Maßnahmentabelle).
Durch verhaltensorientierte Beratung 
soll das Sicherheitsgefühl von Se-
niorinnen und Senioren erhöht und 
zur Verhütung von Kriminalität und 
Verkehrsunfällen beigetragen wer-
den. Mögliche Inhalte von kriminal-
präventive Veranstaltung sind z.B. 
Gefahren an der Haustür, am Telefon, 
unterwegs oder in der Pfl ege. Solche 
Gefahren sind z.B. Trick be trug, Hand-
tasch en raub oder „Kaffee fahr ten“. 
Für den Bereich der Ver kehrs un fall-
prä ven tion wurde durch das Polizei-
präsidium das Konzept „Ge ne ra tion 
65plus - sicher mobil im Alter“ entwik-
kelt. In Umsetzung des Konzeptes fi n-
det mindestens einmal jährlich ein Ak-
tionstag „Senioren im Straßen verkehr“ 
im Zusammenwirken mit ex  ternen 
Partnern (wie z.B. dem DRK, ADAC, 
Fahrschulen, Verkehrs wachten) statt. 
Es werden u.a. kost enlose Seh- und 
Hörtests, Gesundheitschecks und Be-
ratungen zu möglichen Beeinträchti-
gungen für die Verkehrsteilnahme und 
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deren Kom pensationsmöglichkeiten 
in Kooperation mit den entsprechen-
den Dienstleistern angeboten.

Bei den polizeilichen Präventionsver-
anstaltungen werden unterstützend 
u.a. folgende Medien genutzt: Flyer 
der Polizei Brandenburg „Tipps für 
die Generation 65plus im Straßenver-
kehr“, Broschüren der Polizeilichen 
Kriminalprävention der Länder und 
des Bundes „Sicher Leben – Ratge-
ber für Ältere und Junggebliebene“ 
sowie „Sicher zu Hause – Ratgeber 
für Seniorinnen und Senioren“. Die 
Infomobile der Brandenburger Poli-
zei mit Anschauungsmaterialien zum 
Einbruchschutz kommen ebenfalls 
zum Einsatz.  
Die genannten Aktivitäten stießen auf 
großes Interesse bei den Seniorin-
nen und Senioren und sollen deshalb 
künftig fortgesetzt und unterstützt 
werden.

Seniorenpräventionskonzerte des 
Landespolizeiorchesters „Ohne Krimi 
geht die Mimi nie ins Bett“ 
(1.5. der Maßnahmentabelle):
Über das Interesse von Seniorinnen 
und Senioren an Musik werden nach-
haltig Präventionsinhalte vermittelt. 
„Geht ins Ohr, bleibt im Kopf“ – mit 
dieser Philosophie werden vom Lan-

despolizeiorchester im Rahmen eines 
musikalischen Programms mit Krimi-
nalmelodien aus Funk, Film und Fern-
sehen den Seniorinnen und Senioren 
Tipps und Ratschläge zur Krimina-
litätsprävention und zur Erkennung 
und Vermeidung von Gefahrensitua-
tionen im Alltag gegeben.

Alter(n) auf dem Land – wie leben 
Menschen 90+ in Brandenburg – 
Erstellung einer Dokumentation 
(1.6. der Maßnahmentabelle)
Altern ist ein sehr individueller Pro-
zess mit unterschiedlichen Biogra-
phien und Lebensbedingungen. Die 
Dokumentation soll über die Lebens-
zufriedenheit der hochaltrigen Men-
schen Auskunft geben. Sie soll hin-
terfragen, ob sich die alten Menschen 
gebraucht fühlen, wie sie ihren Alltag 
meistern, aber auch wie sie ihre Kind-
heit und Jugend verbracht haben. Die 
Dokumentation soll eine Diskussion 
anregen, die sich mit den spezifi schen 
und auch regionalen Bedingungen 
und Besonderheiten des Altwerdens 
auf dem Land im Vergleich zu städt-
ischen Verhältnissen befasst. Es ist 
vorgesehen, auf der Grundlage der 
Dokumentation eine Wanderausstel-
lung zu entwickeln.
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3.2.2. Maßnahmen im Bereich 
der Mobilität

Sicher unterwegs in Brandenburg. 
Integriertes Verkehrssicherheits-
programm (VSP) für das Land 
Brandenburg. Fortschreibung für 
den Zielhorizont 2024 
(2.1. der Maßnahmentabelle)
Ziel des VSP ist seit 1992 die Senkung 
der Zahl der Verkehrsunfälle und der 
Verkehrstoten („Vision Zero“) durch 
verträgliche Mobilitätsgestaltung und 
mehr Verkehrssicherheit. Diverse 
lau fende Verkehrssicherheits projekte 
werden vom MIL seit 1992 mit ver-
schiedenen Partnern wie ADAC, Ver-
kehrswacht, Polizei und Kommunen 
für Seniorinnen und Senioren ange-
boten. 

Mobilitätsstrategie 2030 
(2.2. der Maßnahmentabelle)
Die Mobilitätsstrategie 2030 defi niert 
seit 2017 bis 2030 die Leitlinien nach-
haltiger Mobilität in Brandenburg. Mo-
bilität als Teil der Daseinsvorsorge 
er möglicht die Teilhabe am sozialen 
Leben, gerade auch für Seniorinnen 
und Senioren. Die räumlich unter-
schiedlichen Folgen des demogra-
fi schen Wandels erfordern differen-
zierte Mobilitätsangebote, die den 
Be dürfnissen der verschiedenen Nut-

zergruppen gerecht werden, insbe-
sondere (alternative) ÖPNV-Angebo-
te für ältere Menschen in berlinfernen 
Räumen.

Bedarfsgerechter Ausbau einer 
sicheren familien-, kind- und alters-
gerechten Straßeninfrastruktur, 
insbesondere durch Bau von 
Querungshilfen und Ausbau des 
Radwegenetzes 
(2.3. der Maßnahmentabelle) 
Seit 1996 werden Straßen im Zuge 
des Neubaus oder der Sanierung 
durch Überwege und Fahrradwege 
für schwächere Verkehrsteilnehmen-
de sicherer gemacht. Entsprechende 
Aktivitäten sollen fortgesetzt werden.

Landesnahverkehrsplan 
2013 bis 2017 
(2.4. der Maßnahmentabelle)
Die Belange der Seniorinnen und 
Senioren werden wie die aller Fahr-
gäste im ÖPNV bei der Planung der 
Angebote grundsätzlich beachtet. 
Seniorinnen und Senioren haben 
die Möglichkeit, das günstige VBB-
Abo 65plus für das VBB-Gesamtnetz 
bzw. das VBB-Abo 65plus vor Ort in 
den kreisfreien Städten Brandenburg 
an der Havel, Cottbus und Frankfurt 
(Oder) zu erwerben. Niederfl urbusse 
und Niederfl urstraßenbahnen und die 
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barrierefreien Züge sowie die Hal-
testellenarchitektur berücksichtigen 
die Anforderungen von Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen. Um die 
Mobilitätsbedürfnisse von Seniorin-
nen und Senioren auch zukünftig zu 
gewährleisten, ist der Blick aus der 
Nutzerperspektive erforderlich im Sin-
ne der Zugänglichkeit für Alle.

Seniorenticket 
(2.5. der Maßnahmentabelle)
Seit 2009 gibt es das Seniorenti-
cket des Verkehrsverbundes Berlin-
Brandenburg. Das Angebot VBB-Abo 
65plus kann von allen Seniorinnen 
und Senioren ab 65 Jahre unabhän-
gig vom Einkommen erworben wer-
den. Das Seniorenticket soll es auch 
in Zukunft geben.

Broschüre: Aktiv und mobil. 
Mobilitätsangebote für ältere 
Menschen in Brandenburg 
(2.7. der Maßnahmentabelle)
Im Projekt wurden am Beispiel der 
Landkreise Uckermark und Oder-
Spree in verschiedenen Phasen die 
aktuellen und zukünftigen Mobili-
tätsgewohnheiten und -bedürfnisse 
älterer Menschen erarbeitet und dis-
kutiert. Aus den Erkenntnissen wur-
den verschiedene Möglichkeiten und 
Methoden abgeleitet, wie Mobilität in 

ländlichen Räumen gerade auch für 
ältere Generationen erleichtert und 
sichergestellt  werden kann.
Das Projekt setzte dabei auf die spe-
zifi schen regionalen Stärken, auf die 
Ideen und die Mitwirkung aller Akteu-
rinnen und Akteure vor Ort. Haupt-
akteurinnen und -akteure des Pra-
xisprojekts waren – als Expertinnen/ 
Ex perten in eigener Sache – die Seni-
orinnen und Senioren selbst. Das Pro-
jekt „Aktiv und Mobil“ hat großen Wert 
auf die Einbindung und Beteiligung 
aller Akteure gelegt und gezeigt, dass 
es bereits gute Ansätze und Ideen auf 
lokaler wie regionaler Ebene gibt. Die 
Erkenntnisse aus dem Projekt gilt es 
weiter im Land bekanntzumachen. 

Barrierefreier Tourismus 
(2.8. der Maßnahmentabelle)
Zu den in der aktuellen Landestou-
rismuskonzeption festgeschriebenen 
sechs Handlungsprinzipien gehört 
die Barrierefreiheit. Barrierefreiheit 
ist damit ein gemeinsames Quer-
schnittsziel für die Umsetzung der 
Landestourismuskonzeption in der 
Zusammenarbeit der Akteure, der 
Ausgestaltung von Entscheidungen 
sowie der Verbesserung von touris-
tischen Angeboten und Produkten. 
Als Handlungsprinzip ist die Barrie-
refreiheit bei allen Handlungen und 
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Entscheidungen zu berücksichtigen. 
Der brandenburgische Tourismus ist 
dabei seit vielen Jahren bundesweiter 
Vorreiter für Barrierefreiheit.
Seit 2010 wird die Internetseite der 
Tourismusagentur Brandenburg www.
barrierefrei-brandenburg.de gepfl egt, 
die Informationen für Gäste und tou-
ristische Anbieter im Land Branden-
burg enthält. Gegenwärtig werden 
über 800 barrierefreie Angebote aus-
gewiesen. Für Interessierte und Gäs-
te des Landes, die das Internet nicht 
nutzen, gibt es die Broschüre „Bran-
denburg für alle – barrierefrei reisen“ 
des terra press Verlages in Kooperati-
on mit der TMB Tourismus-Marketing 
Brandenburg GmbH. Das von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
den Touristeninformationen im Land 
Brandenburg abrufbare digitale An-
gebot soll weiter verbessert werden, 
so dass die Gäste im Internet einen 
umfassenden Überblick über das An-
gebot vor Ort erhalten können. Die 
Daten werden auch im Internet ver-
fügbar sein. 
In den Richtlinien zur Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ sind im 
ge werblichen Bereich das Qualitäts-
siegel ServiceQ Deutschland und die 
Barrierefreiheit als zwingende Vor-
aussetzungen für eine Förderung ver-

ankert. Im Bereich der touristischen 
Infrastruktur werden u.a. die Unter-
stützung und die Weiterentwicklung 
der touristischen Produkte mit beson-
derem Potenzial im Land Branden-
burg gefördert, wozu auch der barri-
erefreie Tourismus zählt.

3.2.3. Maßnahmen im Bereich 
der Gesundheitsversorgung 
und Pfl ege 

Bündnis gesund älter werden 
(3.1. bis 3.4. der Maßnahmentabelle)
Im Jahr 2012 wurde durch das Ge-
sundheitsministerium des Landes 
Bran denburg das Bündnis Gesund 
Äl ter werden im Land Brandenburg 
(www.bgäw.de) initiiert. Das als Ge-
sundheitszieleprozess konzipierte 
Bünd  nis schließt Akteurinnen und Ak-
teu  re unterschiedlicher Ressorts und 
Hand lungsfelder zusammen, um sich 
ge meinsam für ein gesundes Älter-
wer den stark zu machen. Ziel des 
Bünd nis ses ist es, die Bedingungen 
für ein gesundes Älterwerden im Land 
Bran denburg zu verbessern. 
Gemeinsam arbeiten die Partnerinnen 
und Partner in vier Arbeitsgruppen an 
den Themen Mundgesundheit, Ge-
sundheits- und Bewegungsförderung 
und Impfschutz bei älteren Menschen 
sowie an der Darstellung Guter Pra-



23DAS SENIORENPOLITISCHES MASSNAHMENPAKET

3.

xis – Gesund älter werden in Bran-
denburg. 
Das Bündnis Gesund Älter werden im 
Land Brandenburg wird fachlich und 
organisatorisch unterstützt durch die 
Fachstelle Gesundheitsziele im Land 
Brandenburg, in Trägerschaft von Ge-
sundheit Berlin-Brandenburg e.V., fi -
nanziell gefördert durch das MASGF. 
Die Arbeit des Bündnisses soll verste-
tigt und erfolgreiche Projekte sollen 
fortgesetzt werden.

Ausgewählte Projekte 
des Bündnisses 
Lange sicher und mobil zu Hause 
(3.1. der Maßnahmentabelle)
Ziel des Projektes ist der Aufbau eines 
Netzwerkes, um gemeinschaftliches, 
ehrenamtliches Engagement zu alten 
und hochaltrigen Menschen in ihre 
Häuslichkeit zu lenken. Es werden 
engagierte haupt- und ehrenamtliche 
Akteurinnen und Akteure lokaler Trä-
ger als Projektinitiatoren gewonnen, 
geschult und landesweit vernetzt. Sie 
bauen vor Ort Gruppen ehrenamtli-
cher Begleiterinnen und Begleiter auf, 
die durch eine Qualifi zierung befähigt 
werden, beim Besuch alter Menschen 
in der Häuslichkeit Bewegungsförde-
rung und Sturzprävention mit Kontakt-
pfl ege, Aktivierung und Unterstützung 
bei Alltagsfragen zu verbinden. Zu-

dem gibt es Angebote zur Unterstüt-
zung im Alter gemäß § 45a SGB XI, 
die das Projekt unterstützen, indem 
sie mit ihren Angeboten verstärkt auf 
mehr Bewegung sowohl zu Hause 
als auch in kleinen Betreuungsgrup-
pen orientieren. Es geht um die Ver-
knüpfung von bewegungsorientierter 
Gesundheitsförderung im hohen Al-
ter mit dem sozialen Engagement für 
die Menschen im eigenen Umfeld, in 
der Nachbarschaft, insbesondere im 
ländlichen Raum. 

Bürgerausstellung 
„Bewegt und mobil älter werden!“ 
(3.2. der Maßnahmentabelle)
Die Bürgerausstellung entstand 2014 
als Sammlung guter Praxisbeispiele. 
Sie zeigen, wie sich ältere Menschen 
durch Bewegung aktiv und fi t halten. 
Seitdem wandert die Ausstellung 
durch das Land Bandenburg. Vorge-
stellt werden kreative Projekte, Initi-
ativen und Angebote, welche die Be-
wegungsförderung älterer Menschen 
im Land Brandenburg unterstützen. 
Auf Text- und Fototafeln kommen die 
haupt- und ehrenamtlichen Organisa-
torinnen und Organisatoren sowie die 
Teilnehmenden von Sport -und Bewe-
gungsangeboten zu Wort. Die Aus-
stellungstafeln werden vom MASGF 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt, 
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außerdem übernimmt das MASGF 
den Transport.

Impfschutz bei 
älteren Menschen stärken 
(3.3. der Maßnahmentabelle)
Durch einen Impfschutz haben be-
sonders Menschen ab dem 60. Le-
bensjahr Vorteile, da ihre Immun ab-
wehr mit zunehmendem Alter ab nimmt. 
Im Bündnis widmet man sich diesem 
Thema in der AG „Impfschutz bei älte-
ren Menschen“. Mit einem Pilotprojekt 
in einer Pfl egeeinrichtung der Volks-
solidarität sollen Bewohnerinnen und 
Bewohner, Angehörige und Fachkräf-
te für das Thema „Impfschutz“ sensi-
bilisiert und konkrete Aktivitäten zur 
Erhöhung der Durchimpfungsrate an-
gestoßen bzw. unterstützt werden. 

Verbesserung des barrierefreien 
Zuganges zu ärztlichen und zahn-
ärztlichen Praxen sowie in der 
Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln 
(3.4. der Maßnahmentabelle)
Ziel der Landesregierung ist es, die 
gute gesundheitliche Versorgung wei-
ter zu verbessern. In ihrer Mobilität 
eingeschränkte Seniorinnen und Se-
nioren sollen ebenso wie Menschen 
mit Behinderungen einen uneinge-
schränkten barrierefreien Zugang zu 
allen Gesundheitsdiensten und Ge-

sundheitsdienstleistungen haben. Von 
einer barrierefreien gesundheitlichen 
Versorgung profi tieren alle Bürgerin-
nen und Bürger, nicht nur Menschen 
mit Behinderung, sondern auch Älte-
re, Familien oder Menschen, die nur 
vorübergehende eingeschränkt sind.
In Deutschland existiert ein geglieder-
tes und selbstverwaltetes Gesund-
heitssystem mit einer Vielzahl von  
Ak teuren. Den Sicherstellungsauftrag 
für die ambulante medizinische Ver-
sorgung haben die Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KV) und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
inne. Zur weiteren Verbesserung bar-
rierefreier Angebote soll zunächst der 
IST-Stand mit dem Ziel der Transpa-
renz der baulichen Barrierefreiheit in 
der ambulanten medizinischen und 
therapeutischen Versorgung auf ge-
nom men werden. Das MASGF wird 
darü ber hinaus prüfen, welche För-
der  programme geeignet sind, die 
Bar   rierefreiheit in der ambulanten 
ge  sund heitlichen Versorgung zu ver-
bessern. 

Marktprüfung 
ambulanter Pfl egeverträge 
(3.12. der Maßnahmentabelle)
Pfl egebedürftige, die möglichst lange 
in den eigenen vier Wänden leben 
wollen, sind oftmals auf professionel-



25 DAS SENIORENPOLITISCHES MASSNAHMENPAKET

3.

le Hilfe angewiesen. Dabei sind sie 
für die rechtliche Prüfung von Verträ-
gen über Pfl ege- oder Betreuungs-
leistungen selbst verantwortlich. Viele 
Betroffene werden so mit einer kom-
plexen Vertragsrechtsmaterie konfron-
tiert und sollen in einer emotional und 
ge sund  heit lich angespannten Lage 
und bei plötzlichem Eintritt des Pfl e-
gefalls auch unter Zeitdruck rechts-
verbindliche Entscheidungen treffen, 
die ihren hochpersönlichen Lebens-
bereich betreffen. Vor diesem Hinter-
grund för dert das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz 
das Projekt „Marktprüfung ambulan-
ter Pfl egeverträge“ der Verbraucher-
zentralen Berlin,  Brandenburg und 
Saar  land. Das Bundesprojekt läuft 
seit März 2016 bis einschließlich Feb-
ruar 2018. Die Verbraucherzentralen 
klären Pfl egebedürftige und Angehö-
rige über ihre Rechte im ambulanten 
Pfl ege- und Betreuungsmarkt auf 
und geben Handlungsempfehlungen. 
Außerdem prüfen sie Verträge auf 
Rechtsverstöße, um unfaire Vertrags-
bestimmungen oder gar Betrugsfälle 
aufzudecken. Marktchecks und Um-
fragen sollen den Pfl ege- und Betreu-
ungsmarkt gezielt untersuchen, um 
daraus Verbraucherinformationen zu 
vertragsrechtlichen Problemen und 
Verbraucherfallen in der ambulanten 

Pfl ege nebst eines Informations- und 
Aufklärungsportals im Internet zu ent-
wickeln. Anhand der Projektergebnis-
se bewertet die Landesregierung den 
weiteren Handlungsbedarf. 

3.2.4. Maßnahmen im Bereich 
Lebenslanges Lernen für 
die ältere Generation gestalten – 
Digitalisierung der Lebenswelt 
(4.1. bis 4.5. der Maßnahmentabelle)
Ein vielfältiges Spektrum von Weiter-
bildungsangeboten wird von aner-
kannten Einrichtungen der Weiterbil-
dung – darunter Volkshochschulen 
und Weiterbildungseinrichtungen in 
frei er Trägerschaft – organisiert. Im 
Rah men des Brandenburgischen 
Wei  ter bil dungsgesetzes werden Ver-
anstaltungen zur allgemeinen, beruf-
lichen, kulturellen und politischen 
Bil dung für alle Menschen im Land 
Brandenburg angeboten. Einige Wei-
terbildungseinrichtungen richten zahl-
reiche ihrer Angebote insbesondere 
an Seniorinnen und Senioren, die im 
Sinne des Lebenslangen Lernens die 
Möglichkeit erhalten, neue Kenntnis-
se und Fähigkeiten zu erwerben.
Aus dem Hochschulbereich werden in 
der Maßnahmentabelle Beispiele für 
lebenslanges Lernen für Seniorinnen 
und Senioren aufgezeigt.
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3.2.5. Maßnahmen im Bereich 
Engagement und Teilhabe

Förderung eines Projektes zur Ver-
netzung und Informationsweitergabe 
für Seniorenbeiräte 
(5.1. der Maßnahmentabelle)
Mit dem Haushaltsplan 2017/2018 hat 
der Landtag für Seniorenpolitische 
Maßnahmen 28.800 € zusätzlich zur 
Vernetzung der örtlichen Senioren-
beiräte eingestellt. Es ist vorgesehen, 
unter Einbeziehung der Seniorenbei-
räte und durch Nutzung der digitalen 
Medien einen Newsletter zu entwi-
ckeln, der den Seniorenbeiräten vor 
Ort eine Art „Werkzeugkoffer“ für ihre 
Arbeit zur Verfügung stellt.

Förderung der 
Brandenburgischen Seniorenwoche 
(5.2. der Maßnahmentabelle)
Das MASGF unterstützt die jährlich 
stattfi ndende Brandenburgische Seni-
orenwoche mit 65.000 €. Die Förde-
rung wird vom Landesseniorenrat an 
die Seniorenbeiräte der Landkreise 
und kreisfreien Städte weitergeleitet. 
Die Seniorenwoche bildet den Höhe-
punkt der ganzjährigen Seniorenar-
beit. Sie hat einen anerkannten Platz 
im gesellschaftlichen Leben der Städ-
te und Gemeinden Brandenburgs. 
Landesweit Veranstaltungen und 

Diskussionsrunden zu seniorenpoliti-
schen fi nden Themen im Rahmen der 
Seniorenwoche statt.

Förderung der Koordinierungsstelle 
der Brandenburgischen Senioren-
woche 
(5.3. der Maßnahmentabelle)
Das MASGF fördert jährlich die Per-
sonalkosten für die Geschäftsstellen-
tätigkeit des Seniorenrates des Lan-
des Brandenburg mit 20.000 €. Die 
Ko ordinierungsstelle trägt die orga-
nisatorische Verantwortung für die im 
Arbeitsplan festgelegten Aktivitäten 
des Seniorenrates. Sie bereitet die 
Sitzungen des Vorstandes sowie die 
Mitgliederversammlungen vor. Sie 
un  ter stützt die Vorbereitung, Durch-
führung und Auswertung der Senio-
renwoche. Sie ist Ansprechpartnerin 
für die Seniorenbeiräte im Land.

Seminare für ehrenamtlich tätige 
Seniorinnen und Senioren 
(5.4. der Maßnahmentabelle)
Über den Brandenburgischen Volks-
hochschulverband fördert das MAS-
GF die Durchführung von Seminaren  
in or ganisatorischen, rechtlichen und 
kommunikativen Fragen für ehrenamt-
lich tätige Seniorinnen und Senio ren. 

Gemeinsamer Ehrenamtsempfang 
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der Präsidentin des Landtages und 
des Ministerpräsidenten 
(5.5. der Maßnahmentabelle)
Aus Anlass des Internationalen Tages 
des Ehrenamtes am 5. Dezember la-
den die Präsidentin des Landtages 
und der Ministerpräsident zum Jah-
resausklang im Dezember jeden Jah-
res rund 100 besonders engagierte 
Ehrenamtliche aus Brandenburg zu 
dem „Ehrenamtsempfang“ ein, um ih-
nen im Namen aller Brandenburgerin-
nen und Brandenburger zu danken.
Mit dem Ehrenamtsempfang würdi-
gen die Landtagspräsidentin und der 
Ministerpräsident insbesondere die 
Leistungen der Mitglieder in Vereinen 
und Freiwilligen Feuerwehren, in Bei-
räten, Bürgerinitiativen und Selbsthil-
fegruppen. Sie wollen damit auch ein 
Signal setzen, dass das Ehrenamt in 
Brandenburg auf die Unterstützung 
durch das Land bauen kann.
Als Tischpaten fungieren die Einladen-
den sowie Mitglieder der Landesre-
gierung, Abgeordnete des Landtages 
und bekannte Vertreter der regionalen 
Medien bei diesem Zusammensein.

Ehrenamtlerin / Ehrenamtler 
des Monats 
(5.6. der Maßnahmentabelle)
Zur Würdigung ehrenamtlichen En-
gagements wurde die Auszeichnung 

„Ehrenamtler des Monats“ einge-
führt. Die ehrenamtlich Engagierten 
er halten als Anerkennung für ihr En-
gagement die Dankesurkunde des 
Mi nis terpräsidenten und einen hoch-
wertigen Füllfederhalter mit der Gra-
vur „Engagiert für Brandenburg“.

Fachliche Weiterbildung für ehren-
amtlich tätige Seniorinnen und 
Senioren zu Schulmediatorinnen 
und Schulmediatoren 
(5.7. der Maßnahmentabelle)
Der Verein Seniorpartner in School 
(SiS) will Schulen durch Mediation bei 
Konfl ikten in der Schule, Vermittlung 
von Streitschlichtertechniken sowie 
respektvollerem Umgang der Schü-
lerinnen und Schüler untereinander 
unterstützen. Die Weiterbildung zum 
Schulmediator qualifi ziert Seniorin-
nen und Senioren in Ergänzung zu 
ihrer Lebens- und Berufserfahrung 
für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Kindern und Jugendlichen. 
Sie werden darauf vorbereitet, einen 
Beitrag zur Gewaltprävention an den 
Schulen leisten zu können. In der lau-
fenden Legislaturperiode fördert der 
Landespräventionsrat Brandenburg 
die Weiterbildung, Supervision und ei-
nen Fachtag zum Thema Cybermob-
bing im Rahmen des Projektes mit 
ins gesamt 30.815 €.
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4. Fazit und Ausblick

FAZIT UND AUSBLICK

Die unter aktiver Beteiligung von Se-
niorinnen und Senioren formulierten 
Leitlinien sind Weichenstellungen für 
die Seniorenpolitik der Landesregie-
rung, die mit dem vorgelegten Maß-
nahmenpaket dazu beitragen will, 
die Lebensbedingungen der älteren 
Menschen im Land weiter zu verbes-
sern. Die Seniorenpolitischen Leitlini-
en richten sich jedoch nicht nur an die 
Landespolitik. Angesprochen sind alle 
Akteurinnen und Akteure, die sich für 
ein selbstbestimmtes Leben im Alter 
und eine umfassende gesellschaft-
liche Teilhabe älterer Menschen in 
Brandenburg einsetzen.

Die bereits laufenden bzw. geplanten 
Projekte im Maßnahmenpaket werden 
kontinuierlich umgesetzt, überprüft, 
ggf. weiterentwickelt oder auch durch 
neue Aktivitäten in den fünf Schwer-
punktbereichen ergänzt. Angestrebt 
wird ein breit angelegter landesweiter 
Ergebnistransfer. Deshalb ist eine be-
gleitende Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit Bestandteil zahlreicher Pro-
jekte des Maßnahmenpaketes. Über 
den Stand der Umsetzung der Maß-
nahmen wird in Arbeitsgesprächen, 
Fachveranstaltungen, Gremien und 
gegenüber dem Landtagsausschuss 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie berichtet.
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Anhang

Seniorenpolitische Maßnahmen der Ressorts – Maßnahmenübersicht

1. Wohnen und Wohnumfeld

1.1. Wohnraumförderung mit Schwerpunkt generationengerechtes Wohnen
 · Ressort/Projektträger: MIL
 · Zeitrahmen: 2016 - 2019
 · Fördervolumen: jährlich ca. 100 Mio €

1.2. Stadt-Umland-Wettbewerb
 · Ressort/Projektträger: MIL
 · Zeitrahmen: 2015 - 2020
 · Fördervolumen: insgesamt ca. 213 Mio €

1.3. Aktionstag Wohnen im Alter zu einem jährlichen Schwerpunktthema.
 · Ressort/Projektträger: MASGF, Akademie 2. Lebenshälfte
 · Zeitrahmen: seit 2012 fortlaufend
 · Fördervolumen: 10.000 €

1.4. Unterstützung von örtlichen Projekten und Veranstaltungen durch Aufklärung 
und Sensibilisierung mittels Informationsweitergabe zur Verkehrsunfall- und 
Kriminalitätslage und zu seniorenspezifi schen Präventionsangeboten

 · Ressort/Projektträger: MIK

1.5. Seniorenpräventionskonzerte des Landespolizeiorchesters
     Tipps und Ratschlägen zur Kriminalitätsprävention und zur Erkennung und 

Vermeidung von Gefahrensituationen
 · Ressort/Projektträger: MIK

1.6. Alter(n) auf dem Land – wie leben Menschen 90+ in Brandenburg –                       
      Erstellung einer Dokumentation

 · Ressort/Projektträger: MASGF, Synopsisfi lm/Nijinski Arts Internacional
 · Zeitrahmen: 2017
 · Fördervolumen: 13.000 € HH-Mittel
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2. Mobilität

2.1. Sicher unterwegs in Brandenburg. Integriertes Verkehrssicherheitsprogramm 
(VSP) für das Land Brandenburg. Fortschreibung für den Zielhorizont 2024

 · Ressort/Projektträger: MIL
 · Zeitrahmen: seit 1992

2.2. Mobilitätsstrategie 2030 
 · Ressort/Projektträger: MIL
 · Zeitrahmen: 2017 - 2030

2.3. Bedarfsgerechter Ausbau einer sicheren familien-, kind- und altersgerechten 
Straßeninfrastruktur, insbesondere durch Bau von Querungshilfen und Aus-
bau des Radwegenetzes

 · Ressort/Projektträger: MASGF, Akademie 2. Lebenshälfte
 · Zeitrahmen: seit 1996

2.4. Landesnahverkehrsplan 2013 - 2017
 · Ressort/Projektträger: MIL
 · Zeitrahmen: 2013 - 2017

2.5. Seniorenticket Monatskarte für Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren im 
gesamten Tarifbereich des VBB

 · Ressort/Projektträger: MIL, VBB
 · Zeitrahmen: 2009

2.6. Diverse laufende Verkehrssicherheitsprojekte für Seniorinnen und Senioren
 · Ressort/Projektträger: MIL , ADAC, Verkehrswacht, TÜV, Kommunen, 
                                       Polizei
 · Zeitrahmen: seit 1992
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2.7. Broschüre: Sicher mobil im Alter. Mobilitätsangebote für ältere Menschen in 
Brandenburg

 · Ressort/Projektträger: MIL
 · Zeitrahmen: 2015

2.8. Barrierefreier Tourismus
· Ressort/Projektträger: MWE
· Zeitrahmen: laufend

3. Gesundheitsversorgung und Pfl ege

3.1. Lange sicher und mobil zu Hause 
      Aufbau eines Netzwerkes, um gemeinschaftliches, ehrenamtliches Engage-

ment zu alten und hochaltrigen Menschen in ihre Häuslichkeit zu lenken. 
 · Ressort/Projektträger: MASGF, Akademie 2. Lebenshälfte
 · Zeitrahmen: 2014 – 2018
 · Fördervolumen: 60.000 €

3.2. Bürgerausstellung „Bewegt und mobil älter werden!“
 · Ressort/Projektträger: MASGF, Bündnis Gesund älter werden 
                                       in Brandenburg
 · Zeitrahmen: 2014 - 2019

3.3. Impfschutz bei älteren Menschen stärken
 · Ressort/Projektträger: MASGF, Bündnis Gesund älter werden 
                                       in Brandenburg
 · Zeitrahmen: laufend
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3.4. Verbesserung des barrierefreien Zuganges zu ärztlichen und zahnärztlichen 
Praxen, sowie in der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln

 · Ressort/Projektträger: MASGF
 · Zeitrahmen: laufend

3.5. Förderung von Seniorensportgruppen ab 50 Jahre bei Neugründung nach 
Förderrichtlinie LSB

 · Ressort/Projektträger: MBJS
 · Zeitrahmen: seit 2011
 · Fördervolumen: bis zu 500.000 €

3.6. Aus- und Fortbildung von Übungsleiter für Seniorensport
· Ressort/Projektträger: MBJS
· Zeitrahmen: seit 2011

3.7. Symposium Seniorensport
 · Ressort/Projektträger: MBJS
 · Zeitrahmen: seit 2011

3.8. Landesseniorensportspiele
 · Ressort/Projektträger: MBJS
 · Zeitrahmen: seit 2011

3.9. FrauenSportTag
 · Ressort/Projektträger: MBJS
 · Zeitrahmen: seit 1992
 · Fördervolumen: 8.000 €

3.10. Alltags- und Fitnesstest für über-60-Jährige
 · Ressort/Projektträger: MBJS
 · Zeitrahmen: seit 2015
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3.11. Sport mit Älteren – Gesundheitsbuddy in der Wohnung
 · Ressort/Projektträger: MBJS
 · Zeitrahmen: 2016 - 2017
 · Fördervolumen: 4.825 €

3.12. Marktprüfung ambulanter Pfl egeverträge
 · Ressort/Projektträger: MdJEV, VZB/BMJV
 · Zeitrahmen: März 2016 - Februar 2018
 · Fördervolumen: Bundesmittel 

4. Lebenslanges Lernen für die ältere Generation - Digitalisierung

4.1. Kolloquien, Gastvorträge, öffentliche Veranstaltungen, 
       Ringvorlesungen u.ä.m.

 · Ressort/Projektträger: BTUCS, THWi, EUV, UNIP, FHP, HNEE, THB
 · Zeitrahmen: laufend, Planung erfolgt in Zuständigkeit der Hochschulen
 · Fördervolumen: Mittel werden aus dem Haushalt der Hochschulen 
                              bereitgestellt, über die Höhe entscheidet die Hochschule 

4.2. Sprachkurs 50+
 · Ressort/Projektträger: BTUCS
 · Zeitrahmen: laufend
 · Fördervolumen: Mittel werden aus dem Haushalt der Hochschulen 
                              bereitgestellt, über die Höhe entscheidet die Hochschule 

4.3. SeniorenUniversität 
 · Ressort/Projektträger: BTUCS
 · Zeitrahmen: laufend
 · Fördervolumen: Mittel werden aus dem Haushalt der Hochschulen 
                              bereitgestellt, über die Höhe entscheidet die Hochschule 
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4.4. Deutsch-Polnische Seniorenakademie
· Ressort/Projektträger: Deutsch-polnische Seniorenakademie 
                                      Frankfurt (Oder) und Slubice,
                                      mit Unterstützung durch die EUV
· Zeitrahmen: laufend
· Fördervolumen: wird durch den Verein fi nanziert

4.5. Seniorenseminar TH Wildau
· Ressort/Projektträger: TH Wildau
· Zeitrahmen: laufend
· Fördervolumen: Haushalt der THWi 

5. Engagement und Teilhabe

5.1. Vernetzung und Informationsweitergabe für Seniorenbeiräte.
 · Ressort: MASGF, SRLB
 · Zeitrahmen: 2017/2018
 · Fördervolumen: je 28.800 €

5.2. Förderung der Brandenburgischen Seniorenwoche
 · Ressort: MASGF, SRLB
 · Zeitrahmen: seit 1994 fortlaufend
 · Fördervolumen: 65.000 €

5.3. Förderung der Koordinierungsstelle der Brandenburgischen Seniorenwoche 
 · Ressort: MASGF, Akademie 2. Lebenshälfte
 · Zeitrahmen: seit 2012 fortlaufend
 · Fördervolumen: 20.000 €



35ANHANG

5.4. Seminare für ehrenamtlich tätige Seniorinnen und Senioren zu rechtlichen, 
kommunikativen und organisatorischen Fragen, organisiert durch den Bran-
denburgischen Volkshochschulverband 

 · Ressort: MASGF, Brandenburgischer Volkshochschulverband
 · Zeitrahmen: 2014 - 2019
 · Fördervolumen: 5.000 €

5.5. Ehrenamtsempfang der Landtagspräsidentin und des Ministerpräsidenten
 · Ressort: Stk
 · Zeitrahmen: laufend

5.6. Auszeichnung als Ehrenamtlerin / Ehrenamtler des Monats 
 · Ressort: Stk
 · Zeitrahmen: laufend

5.7. Fachliche Weiterbildung für ehrenamtlich tätige Seniorinnen und Senioren zu 
Schulmediatorinnen und Schulmediatoren

 · Ressort: MIK/ Landespräventionsrat
 · Zeitrahmen: seit 2014 fortlaufend
 · Fördervolumen: 30.815 €
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